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Teil 1 - Begründung 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Planungsanlass und Planungsziele 
 
Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt derzeit die Entwicklung eines Großgewerbe-
standortes in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl entsprechend der Auswei-
sung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern. Dazu stellt 
sie den Bebauungsplan Nr. 49 mit der Gebietsbezeichnung „Interkommunaler Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ auf. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Upahl, die ihrerseits den Bebauungsplan Nr. 9 „Interkommunaler 
Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ sowie die 5. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Upahl aufstellt. 
 
Da die Flächenausweisung des Bebauungsplanes Nr. 49 nicht den Darstellungen des 
Flächennutzugsplanes in der aktuell gültigen Fassung entspricht, wird die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen notwendig. 
 
Die Stadt Grevesmühlen will die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neu-
ausweisung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO im Süden des Stadtgebietes 
schaffen. Sie reagiert damit auf die anhaltende Nachfrage, auch nach größeren Ge-
werbeflächen. Innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit kaum noch Flächen für eine 
Vermarktung verfügbar. Um auch künftig Gewerbeflächen zur Verfügung stellen zu 
können, ist daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine Ausweisung von weiteren 
Gewerbegebietsflächen unabdingbar.  
 
In Bezug auf die vorliegende Planung hat sich die Stadt Grevesmühlen entschieden, 
die Ausweisung des Großgewerbegebietes südlich des Siedlungsbereiches vorzuneh-
men. Die Standortentscheidung wurde im Vorfeld umfangreich vorbereitet und wird in 
Kapitel 2 näher erläutert.  
 
Ziel der Planung ist es, auch größere Gewerbegrundstücke anbieten zu können, die 
im Rest des Stadtgebietes nicht zur Verfügung stehen bzw. aufgrund von Emissionen 
nicht uneingeschränkt für Gewerbebetriebe nutzbar sind. Durch die räumliche Ver-
knüpfung mit der Gemeinde Upahl können Synergieeffekte geschaffen werden, die bei 
der Durchführung von Einzelplanungen nicht möglich sind. Aufgrund der Lage der Au-
tobahnanschlussstelle Grevesmühlen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Upahl 
können die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl so beiderseitig von der Aus-
weisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
Die Neuausweisung von Gewerbeflächen an diesem Standort ist zudem Bestandteil 
des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern von 2016 und ist 
dadurch ein wichtiger Baustein der kommunalen sowie der landesweiten Wirtschafts-
politik. Durch die Lage direkt nördlich der Bundesautobahn 20 sollen zudem die Ver-
kehrsströme sinnvoll geleitet werden. Für die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation mit 
der Gemeinde Upahl, steht deshalb die Schaffung eines Großgewerbestandortes mit 
optimaler Verkehrsanbindung im Vordergrund. 
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1.2 Plangrundlagen 
 
Die Stadt Grevesmühlen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan in der 
Fassung der 6. Änderung.  
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen wird im Zusam-
menhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort  
Upahl-Grevesmühlen“ notwendig. Die mit dem Bebauungsplan überplanten Flächen 
werden im Flächennutzungsplan derzeit überwiegend als Flächen für die Landwirt-
schaft sowie zu kleineren Teilen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie als Sonstige überörtliche und 
örtliche Hauptverkehrsstraßen dargestellt. 
Zur Berücksichtigung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbereitender und verbind-
licher Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB geändert. Die Aufstellung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
erfolgt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Interkommunaler Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“. Zusätzlich dazu wird die 1. Änderung des 
Landschaftsplanes der Stadt Grevesmühlen erarbeitet. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch vom 20. Juli 2022 (BGBl. 
I S. 1353), 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802), 

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I 
S. 1057) 

 
sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien können im Rathaus der Stadt 
Grevesmühlen, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen, während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte im Maßstab 1:10 000 
vom Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/ 
M-V 2021, ein Auszug aus dem Flächennutzungsplan in der Fassung der 5. Änderung 
sowie eigene Erhebungen genutzt.  
 
Des Weiteren wurden das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpom-
mern (LEP M-V) vom 09. Juni 2016 sowie das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg (RREP WM) vom 31. August 2011 berücksichtigt.  
 
Die verwendeten Planzeichen und die Erläuterungen orientieren sich am wirksamen 
Flächennutzungsplan i.d.F. der 6. Änderung der Stadt Grevesmühlen. Sämtliche 
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Planungsinhalte und Erläuterungen der nicht von der vorliegenden Änderung betroffe-
nen Teile des wirksamen Flächennutzungsplanes gelten uneingeschränkt weiterhin 
fort. 
 
1.3 Planverfahren 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 31. Januar 2022 in einer gemein-
samen Sitzung mit der Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl die Aufstellung der 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ beschlossen. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 23. März 2022 ortsüblich in der Ostsee-
Zeitung. 
 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im zweistufigen Regelverfahren auf-
gestellt. Parallel dazu erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen. Die notwendigen Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 49 werden 
zum Entwurf des Bebauungsplanes erarbeitet, um im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung berücksichtigt. Es handelt sich dabei um ein Verkehrsgutachten, eine 
Schalltechnische Untersuchung, eine hydrogeologische Untersuchung sowie einen Ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 27. Oktober 2022 in einer ge-
meinsamen Sitzung mit der Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl den Vorentwurf 
der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt. Die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 22. November 2022 bis 23. Dezem-
ber 2022 im Bauamt der Stadt Grevesmühlen sowie im Internet durchgeführt. Von Sei-
ten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden sind ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 24. November 2022 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung aufgefordert worden.  
 
Nach der frühzeitigen Beteiligung ergeben sich folgende Änderungen der Planung: 

- In der Alternativenprüfung zum Standort des Großgewerbegebietes werden 
Aussagen zur Trinkwasserschutzzone ergänzt. 

- In der Begründung wird der Hinweis zum Denkmalschutz entsprechend des vor-
handenen Bodendenkmals „Wotenitz, Fundplatz 12“ angepasst. 

- In der Begründung werden Aussagen zum Immissionsschutz ergänzt. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 18. April 2023 den Entwurf der  
7. Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt und zur öffentlichen Auslegung be-
stimmt. Die öffentliche Auslegung fand im Zeitraum vom 15. Mai 2023 bis zum 
22. Juni 2023 im Bauamt der Stadt Grevesmühlen statt. Seitens der Öffentlichkeit 
wurde eine Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme spiegelt teilweise eine 
grundsätzlich ablehnende Haltung der Planung gegenüber wider sowie weist auf Be-
lange hin, die im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplanes zu berücksichtigen 
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sind. Für die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ergeben sich aus der privaten 
Stellungnahme keine Änderungen. 
Zeitgleich wurden die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden beteiligt. Im Ergebnis der Abwägung kam es zu keinen wesentli-
chen Änderungen an der Planung, es wurde lediglich ein Bodendenkmal nachrichtlich 
in die Planzeichnung aufgenommen.  
 
1.4 Planungsvorgaben 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat derzeit 10 440 Einwohner (Stand Dezember 2021). Das 
Mittelzentrum Grevesmühlen ist durch seine geografisch günstige Lage zwischen den 
Hansestädten Lübeck und Wismar unmittelbar an der A 20 geprägt. Des Weiteren be-
findet sich das Stadtgebiet innerhalb der Metropolregion Hamburg. 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 
09. Juni 2016 werden der Stadt Grevesmühlen unterschiedliche Funktionen zugeord-
net. Grevesmühlen wird zum einen als Mittelzentrum ausgewiesen: „Mittelzentren sol-
len als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte gesichert und weiterentwickelt wer-
den. Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestärkt werden“ 
(LEP M-V, S. 26). Das LEP M-V weist den Mittelzentren eine herausragende Funktion 
als wichtige Standorte für Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen und Verwaltung im 
Land zu. Hier konzentrieren sich Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen, Dienst-
leister und Verwaltungen, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Bildungs- und So-
zialeinrichtungen in zumutbarer Entfernung von den Lebens- und Wohnstandorten der 
Bevölkerung. Die Nachbargemeinde Upahl befindet sich zudem im Nahbereich des 
Mittelzentrums Grevesmühlen. 
 
Vorteile der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl sind dabei 
die Anbindung an das internationale Straßennetz über die Bundesautobahn 20 sowie 
an das internationale Eisenbahnnetz. Dies sind unter anderem Gründe für die Auswei-
sung eines Standortes für die Ansiedlung klassischer Industrie- und Gewerbeunter-
nehmen im Bereich der Autobahnabfahrt Grevesmühlen-Upahl. Im LEP M-V von 2016 
wurde der Standort in die Auflistung der Standorte für die Ansiedlung klassischer In-
dustrie- und Gewerbeunternehmen aufgenommen, da nach Prüfung des Standortes 
die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
 

 
Abb. 1: Kriterien für eine zusätzliche Aufnahme in die Kategorie „Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen, LEP M-V, S. 51. 

 



Stadt Grevesmühlen – 7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

 

 
6 

 
 

Als Ziel der Raumordnung wird dazu unter Punkt 4.3.1 (2) Z LEP M-V folgendes defi-
niert: 
„An diesen Standorten hat die gewerbliche und industrielle Nutzung Vorrang vor an-
deren Nutzungen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen die Belange der gewerblichen und industriellen Nutzung 
beeinträchtigen, sind diese auszuschließen“ (LEP M-V, S. 50). 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben der Raumordnung und Landes-
planung und sind gemäß LEP M-V abschließend abgewogen und zu beachten (vgl. 
LEP M-V, S. 18). Die Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde 
Upahl kommt mit der vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht 
nach, ein Gewerbe- und Industriestandort zu entwickeln. Im Rahmen der Bebauungs-
pläne wird zudem eine Standortanalyse der beiden Gemeinden durchgeführt. 
 
Weiterhin liegt die Stadt Grevesmühlen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus im Hin-
terland der Ostseeküste. Die Stadt hat hier die Aufgabe, sowohl touristische Infrastruk-
tur als auch Beherbergungskapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Greves-
mühlen ist zwar bestrebt, auch touristische Einrichtungen auszubauen, sofern der Be-
darf besteht. Im angestrebten Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit direktem Anschluss an die Autobahn, erscheint dies jedoch wenig 
attraktiv. Touristische Einrichtungen und Beherbergungsangebote haben vor allem in 
den benachbarten Gemeinden an der Küste Priorität. 
 
Darüber hinaus liegt das Stadtgebiet in einem großräumig festgelegten Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft. In diesen Gebieten sollen dem Erhalt und der Entwicklung land-
wirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemes-
sen werden. Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen darf ab der Wertzahl 50 nicht 
in andere Nutzungen umgewandelt werden. Hiervon sind die in einem wirksamen Flä-
chennutzungsplan dargestellten Bauflächen ausgenommen. Des Weiteren erläutert 
das LEP M-V, dass eine weitere Ausnahme die ausgewiesenen landesweiten und re-
gional bedeutsamen gewerblichen und industriellen Standorte bilden. Die Stadt Gre-
vesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl kommt mit der vorliegen-
den Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht nach, ein Gewerbe- und Industrie-
standort zu entwickeln. 
Das Plangebiet liegt zudem in einem Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung. Im wei-
teren Planverfahren sind die Beeinträchtigungen der Trinkwasserschutzzonen IIIA/IIIB 
zu ermitteln und zu bewerten. Ein Ausnahmeantrag bei der zuständigen unteren Was-
serbehörde wird erarbeitet. Ggf. sind Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31. August 2011 
werden die Zielstellungen der übergeordneten Landesplanung auf der regionalen 
Ebene konkretisiert. Es ergeben sich gegenüber dem LEP allerdings keine wesentli-
chen zusätzlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung be-
züglich der vorliegenden Planung. 
 
Mit Schreiben vom 21. Dezember 2022 hat das Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Westmecklenburg erklärt, dass die vorliegende Planung mit den Grundsätzen 
und Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Die Stadt Grevesmühlen verfügt darüber hinaus über einen Landschaftsplan. Dieser 
wird im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 sowie der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ebenfalls geändert. Die relevanten Aussagen der 1. Änderung 
des Landschaftsplanes der Stadt Grevesmühlen werden im Umweltbericht dargestellt. 
 
 
2. Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 
 
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes mit einer Größe 
von rund 30 ha befindet sich im Süden des Stadtgebietes von Grevesmühlen, südlich 
der Ortslage und nördlich der Bundesautobahn 20.  
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes entspricht im We-
sentlichen der Fläche des Bebauungsplanes Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbe-
standort Upahl-Grevesmühlen“. 
 

 
Abb. 2: Luftbild mit Lage des Änderungsbereiches, © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
2.1 Ausgangssituation 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan werden für den Änderungsbereich überwiegend 
Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB) sowie untergeordnet Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) und Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstra-
ßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) dargestellt. 
 
Nördlich, östlich und westlich grenzen weitere Flächen für die Landwirtschaft an. Süd-
lich des Änderungsbereiches befindet sich das Gemeindegebiet der Gemeinde Upahl. 
Westlich werden zudem Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt. 



Stadt Grevesmühlen – 7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

 

 
8 

 
 

 
Des Weiteren befindet sich der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes innerhalb eines Schutzgebietes für Grundwassergewinnung. 
Es handelt sich dabei um das Wasserschutzgebiet Grevesmühlen-Wotenitz 
(MV_WSG_2133_08). Der Änderungsbereich liegt überwiegend innerhalb der Trink-
wasserschutzzone III B sowie im Nordwesten in der Trinkwasserschutzzone III A. In 
der nachfolgenden Abbildung ist die Lage der Trinkwasserschutzzonen im Änderungs-
bereich sowie der Umgebung dargestellt. 
 

 
Abb. 3: Darstellung der Lage der Trinkwasserschutzzone Grevesmühlen-Wotenitz, © WebAtlasDE,  
Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 2023. 

 
Der Änderungsbereich wird derzeit ackerbaulich genutzt. Im Jahr 2022 wurde hier 
Gerste angebaut, die im Juli des Jahres geerntet wurde. Die angrenzenden Flächen 
werden ebenfalls ackerbaulich bewirtschaftet. 
 
Im Bereich der Landesstraße L03 befindet sich das Bodendenkmal „Wotenitz, Fund-
platz 12“. Das Denkmal wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. Die Hin-
weise zu Boden- und Baudenkmälern sind entsprechend zu berücksichtigen. 
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2.2  Alternativenprüfung 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung eines Großgewerbestandortes zu 
schaffen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes hat sich die Stadt mit 
möglichen Standortalternativen auseinandergesetzt. Diese sollen im Folgenden näher 
erläutert werden. 
 
(1) Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Industrie- und Gewerbegebiet Gre-
vesmühlen Nordwest“ befindet sich im Nordwesten des Siedlungsbereiches von Gre-
vesmühlen und wird im Norden durch Ackerflächen, Wald und den Vielbecker See, im 
Osten durch die Flächen des Zweckverbandes Grevesmühlen und Wohnbebauung, 
im Süden durch die Bundesstraße 105 und angrenzende Ackerflächen sowie im Wes-
ten durch Ackerflächen begrenzt. 
In diesem Gebiet befindet sich eine großflächige Photovoltaikanlage, Flächen des 
Zweckverbandes Grevesmühlen sowie Recyclingunternehmen. Der Stadt Greves-
mühlen stehen innerhalb der festgesetzten Gewerbeflächen noch etwa 0,8 ha zur Ver-
fügung, weitere Flächen sind privat und stehen derzeit nicht für eine Vermarktung zur 
Verfügung.  
Das „Industrie- und Gewerbegebiet Grevesmühlen Nordwest“ befindet sich als einzi-
ger größerer Gewerbestandort innerhalb des Stadtgebietes von Grevesmühlen nicht 
innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Das Plangebietes des Bebauungsplanes 
Nr. 29 grenzt westlich an die bestehende Trinkwasserschutzzone an.  
Eine Erweiterung wäre in nordwestliche oder westliche Richtung möglich, auch stün-
den hier ausreichend Flächen zur Verfügung. Die Ackerwertzahlen umfassen eine 
Spanne von 22 bis 48 und wären somit für die Ausweisung von Gewerbeflächen eher 
geeignet. Allerdings befinden sich auf den Flächen viele kleinere Moorflächen mit 
hochwertigen Bodenzahlen. Nördlich angrenzend befindet sich das Kiebitzmoor. Zu-
dem verlaufen durch das Gebiet mehrere Gräben, die in Verlängerung in den Vielbe-
cker See fließen. Mögliche Erweiterungsflächen nach Westen würden keine Trinkwas-
serschutzzonen berühren. 
Die Lage an der Bundesstraße wirkt sich für das Gebiet positiv aus, für Fahrzeuge 
über 3,5 t ist die Zufahrt außerhalb der Ortslage Grevesmühlen verpflichtend. Die wei-
tere Zufahrt östlich des Gebietes ist aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung für 
Fahrzeuge über 3,5 t gesperrt worden. Allerdings ist die Bundesstraße in Grevesmüh-
len eine Ortsdurchfahrt. Um die Anschlussstelle der Autobahn zu erreichen, ist es stets 
notwendig durch Grevesmühlen zu fahren. Bei einer Erweiterung in der geplanten 
Größe des Großgewerbegebietes würde dies zu einer enormen Erhöhung des bereits 
stark ausgeprägten Verkehrsaufkommens führen. Aufgrund dessen sieht die Stadt 
Grevesmühlen im Rahmen der Abwägung diesen Standort als nicht geeignet an. 
Durch eine Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Nordwest würden nach-
teilige Entwicklungen für das gesamte Stadtgebiet sowie die Bevölkerung entstehen. 
Deshalb wird der Standort an der Autobahn als bevorzugt bewertet. 
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Abb. 4: Luftbild mit Darstellung von Standortalternativen für den Großgewerbestandort innerhalb des 
Stadtgebietes von Grevesmühlen, © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
(2) Gewerbegebiet am Langen Steinschlag 
 
Das Gewerbegebiet am Langen Steinschlag befindet sich im Osten des Siedlungsbe-
reiches von Grevesmühlen und wird im Norden durch die Bundesstraße 105 sowie 
landwirtschaftliche Nutzflächen, im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen, im 
Süden durch Wald und Ausgleichsflächen sowie im Westen durch die Landes-
straße 03 und angrenzende Wohnbebauung sowie Kleingärten begrenzt. Für dieses 
Gewerbegebiet wurde zu Beginn der 1990er Jahr der Bebauungsplan Nr. 1 „Gewer-
begebiet B 105/Grüner Weg“ der Stadt Grevesmühlen aufgestellt. 
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In diesem Gewerbegebiet sind die Stadtwerke Grevesmühlen, die Polizei, die Freiwil-
lige Feuerwehr, die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH sowie der Entsorgungs-
betrieb GER ansässig. Des Weiteren befinden sich am Langen Steinschlag ein groß-
flächiger Baustoffhandel, produzierendes Gewerbe und kleinere gewerbliche und 
dienstleistungsorientierte Unternehmen. In den vergangenen Jahren hat zudem ein 
ortsansässiger Autohändler seinen Standort an die Landesstraße verlegt und ein Bau-
markt hat den Standort eines Discounters nachgenutzt. Das Gebiet ist vollständig be-
baut. 
Das Gewerbegebiet am Langen Steinschlag liegt innerhalb der Trinkwasserschutz-
zone III B der Wasserschutzverordnung Grevesmühlen-Wotenitz. Zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 1 galt die Wasserschutzverordnung 
noch nicht. Diese wurde im Jahr 1992 wirksam. Nichtsdestotrotz haben sich Gewer-
bebetriebe und Unternehmen an die wirksame Wasserschutzverordnung zu halten, 
sodass es zu keinen negativen Beeinträchtigungen der Trinkwasserschutzzone 
kommt. 
Aufgrund der Lage an der Bundes- sowie Landesstraße ist der Standort geeignet, die 
durch ein Gewerbegebiet erzeugten Verkehre sinnvoll zu lenken und Wohnbebauung 
weitestgehend von Beeinträchtigungen zu verschonen. Eine Erweiterung wäre auf-
grund der Gegebenheiten aber lediglich in nördliche oder östliche Richtung möglich. 
Eine Erweiterung nach Osten muss aufgrund der vorhandenen Ortslage Neu Degtow 
ausgeschlossen werden. Diese befindet sich etwa 230 m entfernt und ist fast aus-
schließlich durch Wohnnutzung gekennzeichnet. Ein Heranrücken ist mindestens aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht problematisch.  
Nördlich der Bundesstraße wäre eine Erweiterung der Gewerbeflächen denkbar. Hier 
befinden sich derzeit Ackerflächen, die eine Fläche von etwa 16 ha umfassen. Die 
Ackerwertzahlen variieren zwischen 31 und 58, ähnlich der am geplanten Großgewer-
bestandort. Allerdings wäre die Flächennutzung durch den vorhandenen Wald am 
Ploggensee und dem damit einhergehenden Waldabstand nur eingeschränkt nutzbar. 
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen wäre dieser Standort zwar für die Ausweisung wei-
terer Gewerbeflächen geeignet, allerdings nur in eingeschränktem Umfang. Unter Be-
rücksichtigung der Standortfaktoren, auch bezüglich des Verkehrsaufkommens insge-
samt, wird deshalb der Standort an der Autobahn als bevorzugt bewertet. 
 
(3) Gewerbegebiet am Grünen Weg 
 
Das Gewerbegebiet am Grünen Weg befindet sich im Südosten des Stadtgebietes von 
Grevesmühlen und wird im Norden durch Wohnbebauung und Grünflächen, im Osten 
durch die Landesstraße 03 sowie angrenzenden Ausgleichsflächen, im Süden durch 
die Bahnlinie Lübeck – Bad Kleinen sowie im Westen durch Wohnbebauung sowie 
Kleingärten begrenzt. 
Dieses Gewerbegebiet wird teilweise durch die Bebauungspläne Nr. 21 „Südlicher Ka-
pellenberg“ sowie Nr. 22 Gewerbegebiet „Ton Weide“ südlich des Grünen Weges der 
Stadt Grevesmühlen planungsrechtlich gesichert. Die westlichen Bereiche sind nicht 
Bestandteil eines Bebauungsplanes. Die beiden genannten Bebauungspläne wurden 
in den Jahren 1999 und 2000 rechtskräftig.  
Innerhalb des Gebietes sind unterschiedliche Nutzungen vorhanden, diese reichen 
von Automobilverkäufern und -werkstätten über eine großflächige Metallbearbeitungs-
firma bis hin zu kleineren gewerblichen und dienstleistungsorientierten Unternehmen 
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und Lagerflächen und -hallen. Das Gewerbegebiet ist nahezu vollständig bebaut, klei-
nere Restflächen sind für die Stadt Grevesmühlen nicht verfügbar. 
Das Gewerbegebiet am Grünen Weg liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B 
der Wasserschutzverordnung Grevesmühlen-Wotenitz. Die Bebauungspläne Nr. 21 
und Nr. 22 wurden nach Ausweisung des Wasserschutzgebietes rechtskräftig. Die an-
gesiedelten Unternehmen haben sich entsprechend an die Bestimmungen der über-
geordneten Planungen zu halten. 
Aufgrund der Lage im Südosten der Stadt Grevesmühlen ist der Standort geeignet, die 
durch ein Gewerbegebiet erzeugten Verkehre sinnvoll zu lenken. Mit der Anbindung 
des Grünen Weges an die Landesstraße 03 besteht eine nahezu direkte Anbindung 
an die Autobahn 20. 
Allerdings ist eine Erweiterung aufgrund von fehlenden Erweiterungsflächen auszu-
schließen. Südlich befinden sich bereits Gewerbeflächen am Degtower Weg, auch 
diese werden vollständig genutzt. Des Weiteren befindet sich südöstlich des Gewer-
begebietes das Naturschutzgebiet „Kalkflachmoor und Mergelgruben bei Degtow“.  
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen ist dieser Standort nicht für die Ausweisung weite-
rer Gewerbeflächen geeignet. 
 
(4) Standort an der Autobahn 20 
 
Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, ist der in Aussicht genommene Groß-
gewerbestandort im Rahmen der Ausweisungen des Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern festgelegt worden. Dieser Standort bietet aufgrund 
der Nähe zur Autobahn enorme Vorteile. Zudem können durch die interkommunale 
Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Upahl die innergebietlichen Verkehrs-
wege an einem Standort koordiniert werden und Flächen zur Verfügung gestellt wer-
den, die an anderen Standorten für größere Gewerbeunternehmen nicht zur Verfügung 
stehen. 
 
Fazit 
 
Der Stadt Grevesmühlen stehen derzeit keine größeren gewerblichen Bauflächen zur 
Verfügung. Innerhalb des Gewerbegebietes Nordwest sind noch Flächen in Größe von 
0,8 ha verfügbar. Die beiden anderen Gewerbegebiete sind vollständig bebaut bzw. in 
privater Hand. Um auch künftig Gewerbeflächen zur Verfügung stellen zu können, ist 
daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine Ausweisung von weiteren Gewerbe-
gebietsflächen unabdingbar. 
Wie zuvor dargelegt, sind Erweiterungen der bestehenden Gebiete als problematisch 
zu bewerten. Die Flächen im Norden des Siedlungsbereiches werden von Wald, Aus-
gleichsflächen oder Wohnbauflächen berührt. Die Anbindung des Industrie- und Ge-
werbegebietes Nordwest an die Autobahn 20 ist zwangsläufig nur durch die Stadt zu 
realisieren. 
Bezogen auf die vorhandenen Trinkwasserschutzzonen stellt die Stadt Grevesmühlen 
fest, dass, bis auf eine Ausnahme, alle Gewerbegebiete innerhalb von Trinkwasser-
schutzzonen liegen. Die damit einhergehenden Bestimmungen sind grundsätzlich ein-
zuhalten und die Umsetzung von gewerblichen Ansiedlungen ist dennoch möglich. 
Die Stadt Grevesmühlen spricht sich deshalb für den gewählten Standort an der süd-
lichen Stadtgrenze aus. Zum einen wird dieser Standort im Landesraumentwicklungs-
programm aus dem Jahr 2016 ausgewiesen und als landesbedeutsam bewertet. Auch 
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die Kooperation der Stadt Grevesmühlen mit der Gemeinde Upahl kann daraus abge-
leitet werden. Zum anderen besteht an diesem Standort die Möglichkeit, eine nahezu 
direkte Anbindung an die Bundesautobahn 20 zu schaffen. Dieser strategische Vorteil 
sollte unbedingt genutzt werden, da so nicht nur die Stadt Grevesmühlen, sondern 
auch die Gemeinde Upahl, ihre jeweilige Wohnbevölkerung vor negativen Beeinträch-
tigungen schützen kann. 
Zu guter Letzt sieht die Stadt Grevesmühlen eine enorme Chance in der Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Upahl. Durch die interkommunale Zusammenarbeit können 
Synergieeffekte geschaffen werden, die bei der Durchführung von Einzelplanungen 
nicht möglich sind. Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl können so bei-
derseitig von der Ausweisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
 
2.3 Ziel der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Gre-
vesmühlen“ beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Ausweisung großflächiger Gewerbeflächen im Süden des Stadtgebie-
tes zu schaffen. 
 
Die planungsrechtlichen Ziele des Bebauungsplanes Nr. 49 stimmen nicht mit den Flä-
chendarstellungen des Flächennutzungsplanes in der wirksamen Fassung überein. 
Dieser weist im Änderungsbereich derzeit Flächen für die Landwirtschaft, Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
sowie sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen aus. 
 
Die Landesstraße als Hauptverkehrsstraße bleibt auch im Rahmen der 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bestehen. Der überwiegende Teil des Änderungsberei-
ches soll nunmehr als gewerbliche Baufläche festgesetzt werden. Lediglich im Bereich 
der Gemeindegrenze wird eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gemarkungs-
hecke“ dargestellt. Da der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan keine 
parzellenscharfe Darstellung gewährleistet, sollen im Rahmen der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen nur die wichtigsten Parameter auf-
genommen werden. Die Planung wird innerhalb des Verfahrens zum Bebauungsplan 
Nr. 49 konkretisiert. 
Aufgrund ihrer Ausprägung und Wirkung auf das Landschaftsbild soll die Gemarkungs-
hecke künftig in die Darstellung des Flächennutzungsplanes aufgenommen werden. 
Dies gilt ebenso für die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Upahl 
auf der anderen Seite der Gemeindegrenze. Die Hecke soll künftig weitestgehend er-
halten und nur für die südliche Anbindung an die Landesstraße unterbrochen werden. 
Für die Stadt Grevesmühlen ist die Hecke ein prägendes Landschaftselement, das 
nunmehr Berücksichtigung im Flächennutzungsplan findet. 
 
Im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes werden Gewerbliche Bau-
flächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO), Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrs-
straßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) sowie eine Grünfläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
ausgewiesen. Die Grünfläche erhält die Zweckbestimmung „Gemarkungshecke“. 
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2.4 Flächenbilanz 
 
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Flä-
che von rund 30 ha. Dabei ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 
Tab. 1: Flächenbilanz, gerundete Werte. 

Bisherige Flächennutzungsplanung 
7. Änderung 

des Flächennutzungsplanes 

Flächen für die Landwirt-
schaft 
davon Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

292 700 m² 
 

2 150 m² 

Gewerbliche Bauflächen 286 485 m² 

Sonstige überörtliche 
und örtliche Hauptver-
kehrsstraßen 

7 400 m² 
Sonstige überörtliche 
und örtliche Hauptver-
kehrsstraßen 

 7 400 m² 

  Grünflächen 6 215 m² 

Gesamt 300 100 m² Gesamt 300 100 m² 

 
 
3. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse beachtet werden. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde die ALN 
Akustik Labor Nord GmbH mit Sitz in Lübeck beauftragt, eine Schalltechnische Unter-
suchung für die beiden sich ergänzenden Bebauungspläne zu erstellen. 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
behandelt und bewertet. Sollten Maßnahmen notwendig werden, die gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewährleisten, so werden diese in den Festsetzungskatalog 
des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Für die Gewerbeflächen des interkommunalen Gewerbegebietes ist vorgesehen, 
diese als Gewerbegebiet gemäß Baunutzungsverordnung auszuweisen. Zur Sicher-
stellung ausreichenden Schallschutzes in der Nachbarschaft der vorhandenen Gewer-
beflächen wird auf das Instrument der Emissionskontingentierung aus DIN 18005 zu-
rückgegriffen. Es ist eine Festsetzung von Emissionskontingenten LEK vorgesehen. 
 
Die Richtwerte der TA Lärm gelten für die Summe einwirkender Gewerbegeräusche. 
Die Einwirkung von Geräuschen aus anderen Gewerbebetrieben als dem geplanten 
Vorhaben, sind ggf. als Vorbelastung zu berücksichtigen. Im Untersuchungsgebiet 
sind weitere gewerbliche Nutzungen (z.B. Gewerbegebiet im Geltungsbereich von Be-
bauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl, OIL-Tankstelle, Gewerbeflächen am Degto-
wer Weg) vorhanden. 
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Soweit planungsrechtlich festgesetzte Emissionsbeschränkungen o. ä. für dem Vorha-
ben benachbarte Gebiete vorhanden sind, werden diese für die Ermittlung der Vorbe-
lastung genutzt (z.B. Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl). Um 
den Aufwand für detaillierte Untersuchungen einzelner Betriebe (ohne planungsrecht-
lich festgesetzte Emissionsbeschränkungen) zur Bestimmung der Vorbelastung zu 
vermeiden, wird folgende Verfahrensweise verfolgt: 
Aus der Ausschöpfung von Immissionsrichtwerten wird eine plausible, pauschale 
Emission (flächenbezogene Schallleistung) für die Einschätzung der Vorbelastung 
hergeleitet oder es werden Erfahrungswerte aus anderen Untersuchungen für ver-
gleichbare Anlagen verwendet. Maximal werden die schalltechnischen Planungswerte 
für uneingeschränkte Emission nach DIN 18005 angenommen. Eine detaillierte schall-
technische Untersuchung der bestehenden Betriebe in der Nachbarschaft des Plan-
gebietes erfolgt zum Entwurf des Bebauungsplanes. Die so abgeleitete Vorbelastung 
wird bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkung berücksichtigt. 
 
Weiterhin ist das Plangebiet mit Verkehrsgeräuschen (Bundesautobahn 20, Landes-
straße L03) beaufschlagt. Hierzu wird in der Schalltechnischen Untersuchung die Ge-
räuscheinwirkung auf das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche prognostiziert. Für das 
Plangebiet werden Schallschutzmaßnahmen unter Einbezug der weiterhin zu erwar-
tenden Geräuscheinwirkungen festgesetzt. 
 
Darüber hinaus ist die schalltechnische Auswirkung des planinduzierten Mehrverkehrs 
auf den öffentlichen Straßen in der Nachbarschaft zu beurteilen. Zur Beurteilung der 
zusätzlichen planinduzierten Straßenverkehrsgeräuschimmission werden die prog-
nostizierten Geräuscheinwirkungen der relevanten Straßenabschnitte mit und ohne 
planinduzierten Mehrverkehr gegenübergestellt, um Aussagen zu den zu erwartenden 
Pegelerhöhungen der relevanten Straßenabschnitten zu treffen. Diesbezüglich wer-
den für die zu untersuchenden Straßenquerschnitte die in der noch zu erstellenden 
verkehrstechnischen Untersuchung ermittelten Verkehrsbelastungen für den Prog-
nose-Nullfall sowie für den Prognose-Planfall zugrunde gelegt. 
 
In der folgenden Abbildung sind die zu untersuchenden Immissionsorte außerhalb der 
Bebauungsplangebiete der Stadt Grevesmühlen sowie der Gemeinde Upahl darge-
stellt: 
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Abb. 5: Übersicht über die festgelegten, zu untersuchenden Immissionsorte außerhalb der Plangebiete 
der Bebauungspläne Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen sowie Nr. 9 der Gemeinde Upahl, © ALN Akustik 
Labor Nord, 2023. 
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Die Immissionsorte werden wie folgt definiert: 
 
Tab. 2: Ausgewählte maßgebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft des Großgewerbestandortes. 

Immissionspunkt Nutzungsgebiet* Art der Nutzung 

IO 1 Gewerbegebiet Wohnhaus 

IO 2 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 3 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 4 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 5 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 6 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 7 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 8 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 9 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 10 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 11 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 13** Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

*Schutzbedürftigkeit ermittelt nach vorhandenen Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplänen 
** IO 12 wurde nach Prüfung der Stadt Grevesmühlen als nicht schutzbedürftig i.S.d. einschlägigen 
Regelwerke eingestuft, da es sich um eine ungenehmigte Nutzung im Außenbereich handelt. Dieser IO 
entfällt deshalb. 

 
Die vollständige Untersuchung ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 49.  
 
4. Erschließung und Planungskosten 
 
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich di-
rekt an der Landesstraße L03 zwischen Grevesmühlen und Schwerin. Südlich des Än-
derungsbereiches ist über die Anschlussstelle Grevesmühlen der Bundesautobahn 20 
eine Anbindung an das überregionale Autobahnnetz vorhanden.  Im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 49 ist vorgesehen, die innergebietliche Haupterschließung an die 
Landesstraße anzubinden. Hierzu ist die Anlage von mindestens einem Kreisverkehr 
vorgesehen.  
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurden zum Vorentwurf durch das Ingenieurbüro 
Klaeser & Partner Beratende Ingenieure PartG bmH mit Sitz in Waren (Müritz) Ver-
kehrszählungen durchgeführt und erste Prognosefälle berechnet. Daraus ergibt sich 
unter anderem, dass auch für die Autobahnauffahrt nach Lübeck eine Lichtsignalan-
lage am Knotenpunkt mit der Landesstraße notwendig wird. Konkrete Ausführungen 
dazu trifft der Bebauungsplan. Erste Abstimmungen mit dem Straßenbauamt Schwerin 
diesbezüglich fanden bereits im Zuge der Konzeption der Planung statt. 
 
Die technische Erschließung des Änderungsbereiches muss neu hergestellt werden. 
Entlang der Landesstraße sind Leitungen der Ver- und Entsorger vorhanden. Teilweise 
ist ein Anschluss an vorhandene Leitungen möglich. Im Rahmen des Bebauungspla-
nes wird geprüft, inwieweit ein weiterer Ausbau der vorhandenen Leitungen für die 
innergebietliche Erschließung möglich ist. Die Ver- und Entsorgungsleitungen inner-
halb des geplanten Gewerbegebietes werden im Rahmen der Erschließungsplanung 
des Bebauungsplanes Nr. 49 konkret geplant und im Rahmen der Beteiligungen der 
Träger öffentlicher Belange mit den jeweiligen Trägern abgestimmt.  
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Die Flächen innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich zum Zeitpunkt des Vor-
entwurfs überwiegend in privatem Besitz. Die Stadt Grevesmühlen hat bereits Ver-
handlungen mit den Flächeneigentümern zum Grunderwerb aufgenommen, ggf. wird 
ein Umlegungsverfahren eingeleitet. Die Kosten für die Planung, die Erschließung und 
die Ausgleichsmaßnahmen trägt die Stadt Grevesmühlen.  
 
 
5. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Änderungsbereich keine Baudenkmale 
bekannt. 
Im Änderungsbereich ist das Bodendenkmal „Wotenitz, Fundplatz 12“ auf den Flurstü-
cken 228 (teilw.), 229 (teilw.), 230 (teilw.) und 235 (teilw.) der Flur 13 in der Gemarkung 
Grevesmühlen und auf den Flurstücken 73/12 (teilw.), 73/16 (teilw.), 73/17 (teilw.), 
73/19 (teilw.) und 77/8 (teilw.) der Flur 1 in der Gemarkung Upahl betroffen. 
Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen 
(Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 
1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich anzuzei-
gen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundei-
gentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. 
Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet 
die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spä-
testes nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rah-
men des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Ber-
gung des Denkmals dies erfordert – vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Änderungsbereich keine Altlastenver-
dachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Be-
lastungen des Untergrundes (unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche, Austritt ver-
unreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grund-
stücksbesitzer sowie die gemäß § 4 Abs. 3 und 6 Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) genannten Personen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbe-
hörde des Landkreises wird hingewiesen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Bau-
grunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Unter-
grund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser 
Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungs-
stellen. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs ver-
pflichtet. 
 
Der Änderungsbereich ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus 
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Soll-
ten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefun-
den werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der 
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unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu be-
nachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hin-
zuzuziehen. 
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. 
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Unter-
grundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkei-
ten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gemäß 
§ 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsor-
gung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren 
Abfallbehörde des Landkreises wird hingewiesen. 
 
Der überwiegende Teil des Änderungsbereiches befindet sich innerhalb der Trinkwas-
serschutzzone III B der Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmühlen-Wotenitz 
(MV_WSG_2133_08). Weiterhin befindet sich der nordwestliche Teil des Änderungs-
bereiches innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A der Wasserschutzgebietsverord-
nung Grevesmühlen-Wotenitz (MV_WSG_2133_08). Es ist daher die Richtlinie für 
Trinkwasserschutzgebiete aus dem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW) einzuhalten. Bei allen Baumaßnahmen sind Maßnahmen zum 
Schutz des Grundwassers zu beachten und durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grevesmühlen, den .......................... 
                 Der Bürgermeister 


